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Regionalrat Köln 

 

Sitzung des Ältestenrates des Regionalrats Köln am 27.06.2025 und Sitzung des 
Regionalrats am 04.07.2025:  TOP „Beschluss der 2. Offenlage des Teilplan Er-
neuerbare Energien“ – Vortrag gravierender rechtlicher Bedenken des LSV e.V. 

siehe auch LSV-Schreiben vom 22.04.2025 und vom 11.05.2025: Umweltprüfung vor 

Übernahme von Flächen der Stadt Bornheim in den „TP EE“ zwingend erforderlich 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Fraktionen im Regionalrat, 

wir möchten Sie auf unverändert bestehende gravierende rechtliche Bedenken hin-

weisen, die gegen die bisherige Fassung des „Sachlichen Teilplans Erneuerbare Ener-

gien“ bestehen. Sie beruhen insbesondere darauf, dass auf dem Villerücken die Wind-

energiegebiete über die vom Rat der Stadt Bornheim festgelegten Konzentrations-

zone hinaus erweitert werden sollen. Sollte es dabei bleiben, beabsichtigt der LSV, 

gegen den Regionalplan gerichtlich vorzugehen: 

 

1. Die von der Bezirksregierung ursprünglich vorgesehene Erweiterung der Konzentra-

tionszone auf dem Villerücken um 80% ist nicht mehr geboten, nachdem die Be-

denken gegen die Windräder in der Bornheimer Rheinebene wegen des Weltkultur-

erbe-Status der Brühler Schlösser gutachterlich ausgeräumt sind. Diese Bornhei-

mer Konzentrationszone in der Rheinebene kann jetzt ebenfalls als Windkonzentra-
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tionszone in den Regionalplan aufgenommen und auf den Flächenbeitragswert der 

Kommune angerechnet werden. Einer „Kompensation“ bedarf es nicht mehr. 

 

2. Im Rahmen des bisherigen Planungsprozesses konnten in erheblichem Umfang zu-

sätzliche, für den Betrieb von WEA geeignete Flächen identifiziert werden, die au-

genscheinlich als „Reserve“ dienen sollen, tatsächlich aber gleichfalls als Wind-

energiegebiete beplant werden können. Zudem hat Prof. Gellermann in seiner für 

die Stadt Bornheim gefertigten Stellungnahme überzeugend nachgewiesen, dass 

im Rahmen des Planungsprozesses von Anfang an in erheblichem Umfang Flächen 

zu Unrecht außer Betracht geblieben sind, die richtigerweise in die Windenergiepla-

nung hätten mit einbezogen werden müssen. Daraus erwachsen der Bezirksregie-

rung im Ergebnis zusätzliche Planungsspielräume, deren Nichtberücksichtigung 

signifikante rechtliche Risiken für die Bezirksregierung bergen. 
 

 

3. Es erscheint unverständlich, warum die Bezirksregierung riskiert, dass der 

Regionalplan gerichtlich beanstandet wird mit der Folge, dass eine Unwirk-

samkeit des Regionalplans weit über Bornheim hinaus negative Auswirkun-

gen auf die Windenergie hätte. Diese offenkundigen Risiken ließen sich je-

doch leicht vermeiden. 

  

4. Schließlich: es herrscht ein großer Unmut der hiesigen Bürger darüber, dass eine 

kontrovers geführte Diskussion über Windenergiestandorte, die am Ende mit einer 

überwältigenden Mehrheit im Rat zu dem verabschiedeten Teilflächennutzungsplan 

geführt hat, von der Regionalplanungsbehörde schlicht ignoriert wird. Eine Beibe-

haltung der bisherigen Planung der Bezirksregierung würde daher unweigerlich zu 

weiter wachsender Politikverdrossenheit und abnehmendem Vertrauen in demokra-

tische Entscheidungsprozesse führen. Dies kann – gerade auch im Hinblick auf die 

anstehende Kommunalwahl – nicht im Interesse der demokratischen Kräfte im Le-

gislativorgan des hiesigen Regierungsbezirks sein. 

 

5. Wir appellieren daher an Ihre politische Verantwortung als demokratische Mandats-

träger, wenn wir unsere Forderung wiederholen, die Vorrangzonen für Windener-

gie in Bornheim im Regionalteilplan Erneuerbare Energien auf die im Born-

heimer Teilflächennutzungsplan Windenergie ausgewiesenen Konzentrati-

onszonen zu beschränken.  

 

Mit freundlichen Grüßen aus Bornheim 

 

    Michael Pacyna         Norbert Brauner  

 (Dr. Michael Pacyna – LSV-Vorsitzender)    (Norbert Brauner – stv. LSV-Vorsitzender) 

 

 

[ohne handschriftliche Unterschriften gültig] 


